
 

Inklusion in Schulen 
Auf die gelingende Praxis kommt es an 

___ 

Gemeinsame Verantwortung 

Kommune & Land 
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Die Oberbürgermeisterin 



Die Oberbürgermeisterin 

Gliederung 

Verantwortungsbereiche des Landes NRW 

Verantwortungsbereiche der Stadt Köln 

 …als Schulträgerin 

 …im Zusammenhang mit einem 

erweiterten Bildungsverständnis 

Fazit: Verantwortungsgemeinschaft 



Die Oberbürgermeisterin 

Verantwortungsbereich Land 

Entwicklung und Sicherung der Qualität 

schulischer Arbeit, Personalentwicklung, 

Lehreraus- und -fortbildung (§ 86 Abs. 3 

SchulG NRW) 

Deutscher Städtetag fordert: 

 pädagogisch-didaktisches Konzept für das 

Gemeinsame Lernen (DST, 22.09.2015) 

Richtlinien Raumprogramme (DST, 02.04.2014) 



Die Oberbürgermeisterin 

Verantwortungsbereich Stadt I 
(originär) 

Schulträgerschaft: landesweite Vorgaben 

fehlen, aus denen sich  

 ein geeignetes Raumprogramm und 

 eine geeignete Ausstattung ableiten lassen 

Deshalb: 

 Schulbauleitlinien der Stadt Köln 



Die Oberbürgermeisterin 

Verantwortungsbereich Stadt II 
(erweitert) 

Bildung ist mehr als Schule! Erweitertes 

Bildungsverständnis mit Gestaltungsanspruch 

 Inklusionsplan Kölner Schulen 2012, 2015 

Heliosschulen (Inklusive Universitätsschulen) 

Pool-Modell Integrationshilfen … 

Rahmenbedingungen: 

Aachener Erklärung (DST, Nov. 2007) 

Kooperationsvertrag mit dem Land NRW zur 

Weiterentwicklung Bildungsnetzwerk (2009) 



Die Oberbürgermeisterin 

Fazit: Inklusion braucht… 

… geeignete landesweite Regelungen  

Päd.-didaktische Leitlinien, Richtlinien Schulraum, 

Adäquate (systemische) Lehrerausstattung, Aus-, 

Fort-, Weiterbildung Lehrerkollegien … 

… eine Verantwortungsgemeinschaft auf 

Augenhöhe 

Gute Abstimmungen Kommune & unterer/ oberer/ 

oberster Schulaufsicht zur Umsetzung der 

Inklusionsplanung 



 

Vielen Dank  

für Ihre  

Aufmerksamkeit 
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Die Oberbürgermeisterin 


